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Beschlussvorlage zur Behandlung in öffentlicher Sitzung 

Betreff 
Genehmigungsverfahren nach § 6 Luftverkehrsgesetz (LuftVG); hier: Stellungnahme zum 
Vorhaben "Sonderlandeplatz für Hubschrauber auf dem Neubau des Krankenhauses Merheim" 

Beschlussorgan 
Stadtentwicklungsausschuss 

Gremium Datum 

 

Beschluss: 
Der Stadtentwicklungsausschuss beschließt die als Anlage 3 beigefügte Stellungnahme zum Antrag 
der Kliniken der Stadt Köln gGmbH. 
 
Alternative: 
Keine (s. Begründung) 
 
 

Bezirksvertretung 8 (Kalk)  

Stadtentwicklungsausschuss 09.02.2012 
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Haushaltsmäßige Auswirkungen 
 Nein 
 Ja, investiv Investitionsauszahlungen         € 

  Zuwendungen/Zuschüsse  Nein  Ja            % 

 Ja, ergebniswirksam Aufwendungen für die Maßnahme        € 

  Zuwendungen/Zuschüsse  Nein  Ja            % 

Jährliche Folgeaufwendungen (ergebniswirksam): ab Haushaltsjahr:       
a) Personalaufwendungen          € 

b) Sachaufwendungen etc.          € 

c) bilanzielle Abschreibungen         € 

Jährliche Folgeerträge (ergebniswirksam): ab Haushaltsjahr:       
a) Erträge          € 

b) Erträge aus der Auflösung Sonderposten         € 

Einsparungen: ab Haushaltsjahr:       
a) Personalaufwendungen          € 

b) Sachaufwendungen etc.          € 

Beginn, Dauer        

 
 

Begründung: 
Die Kliniken der Stadt Köln gGmbH plant die Errichtung und den Betrieb eines Dachlandeplatzes auf 
einem Neubau des Krankenhauses Merheim (Ostmerheimer Str. 200). Es handelt sich um einen 
Sonderlandeplatz, der allein im Rahmen der medizinischen Versorgung genutzt werden soll. Der 
Landeplatz wird auf dem Flachdach über der 6. Etage des Neubaus Haus 20 B im nordöstlichen Be-
reich des Klinikareals errichtet. Die weiteren Einzelheiten des Vorhabens ergeben sich aus der im 
Auftrag der Vorhabenträgerin von einem Fachgutachter für Heliports im Januar 2011 erstellten Eig-
nungsexpertise, die als Anlage beigefügt ist. Ein Lageplan ist ebenfalls beigefügt. 
 
Die baurechtliche Genehmigung für den Hubschraubersonderlandeplatz wurde bereits am 02.03.2011 
erteilt. Für ihr Vorhaben hat die Kliniken der Stadt Köln gGmbH bei der insoweit zuständigen Bezirks-
regierung Düsseldorf die zusätzlich zur Baugenehmigung erforderliche luftrechtliche Genehmigung 
beantragt. Die öffentliche Auslegung der Antragsunterlagen hat auf Veranlassung der Bezirksregie-
rung Düsseldorf in der Zeit vom 02.11. bis 15.11.2011 beim Bauverwaltungsamt der Stadt Köln statt-
gefunden. Dabei sind keine Einwendungen gegen das Vorhaben vorgetragen worden. 
 
Der Stadt Köln wurde von der Bezirksregierung Düsseldorf Gelegenheit gegeben, zu dem Antrag auf 
luftrechtliche Genehmigung des Hubschraubersonderlandeplatzes Stellung zu nehmen. Um die zu-
gebilligte Frist zu wahren, hat die Verwaltung unter dem Vorbehalt der Entscheidung des Stadtent-
wicklungsausschusses die als Anlage beigefügte Stellungnahme abgegeben. 
 
 
Begründung zur fehlenden Alternative: 
 
Es handelt sich um keine städtische Planung. Die Maßnahme wird von der Kliniken der Stadt Köln 
gGmbH auf ihrem eigenen Gelände geplant und durchgeführt. Die dabei aus städtischer Sicht zu be-
rücksichtigenden Belange sind in der Stellungnahme zum Vorhaben im Einzelnen aufgeführt. Eine 
Alternative kann nicht angeboten werden. 
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